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Anhang 1: 

Zahl der gemeldeten Ausfuhrgenehmigungen, die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 20 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/125 erteilt wurden, nach Anhang-Eintrag 

 

 

Anhang 2: 

Zahl der gemeldeten Ablehnungen nach Anhang-Eintrag 
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Anhang 3: 

Zahl der gemeldeten Ausfuhrgenehmigungen, die von den Mitgliedstaaten im Zeitraum 2017–2022 

erteilt bzw. verweigert wurden 

 

 

Anhang 4: 

Anhang III: Zahl der gemeldeten Ausfuhrgenehmigungen, die von den Mitgliedstaaten erteilt 

wurden 
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Anhang 5:  

Anhang III: Gemeldete Bestimmungsziele1 der genehmigten bzw. verweigerten Ausfuhren im Jahr 2022 

 

                                                           
1 Wird in der Liste der Bestimmungsziele eine bestimmte Bezeichnung verwendet, so dient sie ausschließlich zur Benennung eines (Zoll-)Gebietes, das unter dieser 

Bezeichnung allgemein bekannt ist. 

* Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status des Kosovo und steht im Einklang mit der Resolution 1244/1999 des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten 

des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovo. 
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Anhang 6: 

Anhang III: Gemeldete Endverwendung genehmigter Ausfuhren in Drittländer im Jahr 2022 

 

 

Anhang 7: 

Übersicht über die gemeldeten genehmigten Ausfuhren von unter Anhang III fallenden Gütern im 

Jahr 2022 

Code Beschreibung des Erzeugnisses 

Anhang III 

Bestimmungsort  Zuständige 

Behörde 

1.1 Fesseln und Bandketten (ausgenommen 

gewöhnliche Handschellen). 

Neuseeland DE 

1.2 Einzelschellen oder Ringe mit einem 

Schließmechanismus und mit einem 

inneren Umfang von mehr als 165 mm 

Bahrain, Serbien CZ 

1.2 Fesseln und Bandketten (ausgenommen 

gewöhnliche Handschellen). 

Norwegen DE 

1.3 Fesseln und Bandketten (ausgenommen 

gewöhnliche Handschellen). 

Schweiz DE 

1.4 Fesseln und Bandketten (ausgenommen 

gewöhnliche Handschellen). 

Vereinigte Staaten von Amerika DE 

1.5 Fesseln und Bandketten (ausgenommen 

gewöhnliche Handschellen). 

Vereinigtes Königreich DE 

2.1 Elektroschock-Schlagstöcke  Andorra FR 

2.1 Elektroschock-Pfeilwaffen  San Marino DE 

2.1 Elektroschocker (Paralyser) Norwegen SE 

2.2 Elektroschock-Schlagstöcke  Algerien FR 

2.2 Elektroschock-Pfeilwaffen  Staat Vatikanstadt DE 

2.2 Bausätze, die alle wesentlichen 

Bestandteile für die Montage tragbarer 

elektrischer Entladungswaffen enthalten 

Katar ES 

2.3 Elektroschock-Pfeilwaffen  Vereinigte Staaten von Amerika DE 
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2.3 Fest montierte oder montierbare 

Elektroimpulswaffen mit großem 

räumlichen Einsatzbereich, mit denen 

mehreren Individuen Elektroschocks 

verabreicht werden können. 

Andorra ES 

3.1 Tragbare Waffen und Ausrüstungen zur 

Verabreichung oder Ausbringung 

handlungsunfähig machender oder 

reizender chemischer Substanzen. 

Andorra, Afghanistan, Bosnien 

und Herzegowina, Brasilien, 

Belarus, Schweiz, China, 

Georgien, Israel, Indien, Japan, 

Kosovo*, Moldau, Montenegro, 

Norwegen, Französisch-

Polynesien, Philippinen, Paraguay, 

Serbien, Taiwan, Ukraine, 

Vereinigtes Königreich, 

Vereinigte Staaten von Amerika, 

Südafrika 

DE, ES, 

FR, SE 

3.2 Pelargonsäurevanillylamid (Nonivamid, 

PAVA) 

Australien, Brasilien, Schweiz, 

China, Indonesien, Indien, Japan, 

Nordkorea, Kasachstan, Pakistan, 

Ukraine, Südafrika 

DE 

3.2 Tragbare Waffen und Ausrüstungen zur 

Verabreichung oder Ausbringung 

handlungsunfähig machender oder 

reizender chemischer Substanzen. 

Senegal FR 

3.3 Oleoresin Capsicum (OC) Aruba, Bonaire, St. Eustatius und 

Saba, Schweiz, Indien, Kenia, 

Neukaledonien und Nebengebiete, 

Sint Maarten, Tunesien, 

Vereinigtes Königreich 

DE, FR, 

NL 

3.3 Tragbare Waffen und Ausrüstungen zur 

Verabreichung oder Ausbringung 

handlungsunfähig machender oder 

reizender chemischer Substanzen. 

Marokko FR 

3.4 Mischungen mit einem PAVA- oder 

OC-Gehalt von mindestens 0,3 Gew.-% 

und einem Lösungsmittel (Pfefferspray) 

Schweiz, China, Singapur, Türkei, 

Ukraine, Vereinigtes Königreich, 

Usbekistan 

DE 

3.4 Oleoresin Capsicum (OC) Burkina Faso FR 

3.5 Oleoresin Capsicum (OC) Marokko FR 

3.6 Für die Ausbringung handlungsunfähig 

machender oder reizender chemischer 

Stoffe bestimmte fest montierte oder 

montierbare Ausrüstungen mit großem 

räumlichen Einsatzbereich 

Schweiz DE 

* Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status des Kosovo und steht im Einklang mit der 

Resolution 1244/1999 des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur 

Unabhängigkeitserklärung des Kosovo. 
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Anhang 8: 

Anhang IV: Zahl der gemeldeten Ausfuhrgenehmigungen, die von den Mitgliedstaaten erteilt 

wurden 
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Anhang 9: 

Anhang IV: Gemeldete Bestimmungsziele2 der genehmigten bzw. verweigerten Ausfuhren im Jahr 2022 

  

                                                           
2 Wird in der Liste der Bestimmungsziele eine bestimmte Bezeichnung verwendet, so dient sie ausschließlich zur Benennung eines (Zoll-)Gebietes, das unter dieser 

Bezeichnung allgemein bekannt ist. 
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Anhang 10: 

Anhang IV: Gemeldete Endverwendung genehmigter Ausfuhren in Drittländer im Jahr 2022 

 

Anhang 11: 

Übersicht über die gemeldeten genehmigten Ausfuhren von unter Anhang IV fallenden Gütern im 

Jahr 2022 

Code Beschreibung des Erzeugnisses 

Anhang IV 

Bestimmungsort Zuständige 

Behörde 

1.1 d) Pentobarbital-Natrium (CAS-

Nr. 57-33-0) 

Australien, Aruba, Bonaire, St. 

Eustatius und Saba, Kanada, 

Schweiz, Vereinigtes 

Königreich, Hongkong, 

Malaysia 

FR, NL 

1.1 g) Thiopental (CAS-Nr. 76-75-5) Angola PT 

1.1 h) Thiopental-Natrium (CAS-

Nr. 71-73-8), auch bekannt als 

Thiopenton-Natrium. 

Albanien, Argentinien, 

Bangladesch, Algerien, 

Georgien, Haiti, Indonesien, 

Indien, Iran, Libanon, 

Russische Föderation, Saudi-

Arabien, Somalia, Türkei, 

Ukraine, Vereinigtes 

Königreich, Uruguay 

CZ, IT, LV, 

NL 

1.1 Kurz und intermediär wirkende 

Barbitursäure-Derivate (Barbiturate) zur 

Anästhesie 

Bosnien und Herzegowina AT 

1.1 nicht spezifiziert  Argentinien, Australien, 

Kanada, Schweiz, Kolumbien, 

Ägypten, Indonesien, Iran, 

Jordanien, Japan, Mexiko, 

Malaysia, Norwegen, 

Neuseeland, Sierra Leone, 

Türkei, Uganda, Vereinigtes 

Königreich, Südafrika 

DE 

 


		2023-11-10T07:54:49+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



